
In der Senatssitzung am 25. Februar 2025 beschlossene Antwort 

L 04 

Funktionieren die digitalen Kündigungsbuttons für Online-Verträge? 
 
Anfrage der Abgeordneten Medine Yildiz, Mustafa Güngör und Fraktion der 
SPD 
 
 
Wir fragen den Senat, 
 
1. Wie bewertet der Senat die Umsetzung des Gesetzes für faire Verbraucherver-
träge im Land Bremen, insbesondere in Hinblick auf die vorgeschriebene Bereitstel-
lung einer „Kündigungsschaltfläche“ auf Webseiten, auch bekannt als Kündigungs-
button, und inwiefern sind Verstöße im Land Bremen bekannt? 
 
2. Welche Beschwerdemöglichkeiten stehen Verbraucher:innen zur Verfügung, wenn 
sie Verstöße bemerken und wie oft wurden diese seit Inkrafttreten des Gesetzes im 
Juli 2022 genutzt? 
 
3. Wie viele Verstöße wurden seit Inkrafttreten des Gesetzes im Land Bremen fest-
gestellt, wie bewertet der Senat diese Anzahl vor dem Hintergrund der Bekanntheit 
des Gesetzes für faire Verbraucherverträge und wie wurden diese Verstöße sanktio-
niert? 

Zu Frage 1: 
Die Pflicht für gut auffindbare und eindeutig gekennzeichnete Schaltflächen zur Kün-
digung von Dauerschuldverhältnissen auf Internetseiten gilt für Unternehmen seit Juli 
2022 und stellt nach Auffassung des Senats eine wichtige verbraucherpolitische 
Neuerung dar. In mehreren Untersuchungen haben der Verbraucherzentrale Bun-
desverband und die Verbraucherzentralen der Länder die Einhaltung der neuen 
Rechtsvorschriften überprüft. Dabei hat sich jeweils die Anzahl festgestellter Rechts-
verstöße verringert. Aus Verbraucherschutzsicht positiv bewertet wird zudem, dass 
mit dem Gesetz für faire Verbraucherverträge das Recht für Verbraucherinnen und 
Verbraucher verankert wurde, einen Vertrag fristlos kündigen zu dürfen, wenn ein 
Unternehmen der Pflicht für einen Kündigungsbutton nicht nachgekommen ist. 

Zu Frage 2: 
Verbraucherinnen und Verbraucher können sich bei Verstößen gegen verbraucher-
rechtliche Vorgaben an die Behörden oder an einschlägige Verbraucherverbände wie 
den Verbraucherzentrale Bundesverband oder die Verbraucherzentralen der Länder 
wenden. Im Falle des Kündigungsbuttons erfolgt die Rechtsdurchsetzung auf zivil-
rechtlichem Wege, das bedeutet maßgeblich durch Verbraucherverbände oder durch 
Mitbewerber. Nach Auskunft der Verbraucherzentrale Bremen sind dort keine ab-
mahnfähigen Beschwerden wegen eines fehlenden Kündigungsbuttons eingegan-
gen. Auch bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz sind 
keine solchen Beschwerden eingegangen. 

Zu Frage 3: 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat gemeinsam mit den Verbraucherzentra-
len der Länder in mehreren Untersuchungen die Einhaltung der Rechtsvorschriften 
durch Unternehmen überprüft. Daraufhin wurden Rechtsverstöße abgemahnt und 
stellenweise Unterlassungsklagen erwirkt. Auch Mitbewerber können auf diesem 
Wege aktiv werden, sollte ein Unternehmen diese Rechtsvorschriften nicht befolgen 
und sich so Wettbewerbsvorteile verschafft haben. Aufgrund der Vielzahl unter-



schiedlicher Sanktionsinstanzen gibt es keine Zahlen darüber, wie viele Unterneh-
men aus dem Land Bremen den neuen rechtlichen Verpflichtungen für digitale Kündi-
gungsbuttons nicht nachgekommen sind. 


